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Die 151. Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands (VDD) hat in ihrer Sitzung am
 18.11.2013 Änderungen der §§ 2a, 3 Abs. 5 und Abs. 
6, 3a Abs. 3, 8 Abs. 2 sowie der §§ 15 ff. der „Anord-
nung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)“ in der 
vorliegenden Fassung beschlossen und den (Erz-)Diöze-
sen eine entsprechende Umsetzung in diözesanes Recht 
durch Veröffentlichung in den jeweiligen Amtsblättern
empfohlen.

Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz (KDO) 

Novellierung 
der §§ 2a, 3, 3a, 8 und der §§ 15 ff. KDO

§ 2a
Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo
gener Daten und die Auswahl und Gestaltung von Daten-
verarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten,
so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erhe-
ben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind
personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseu-
donymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck
möglich ist und der Aufwand nicht außer Verhältnis zum 
angestrebten Schutzzweck steht.

§ 3
Zulässigkeit der Datenerhebung, 

-verarbeitung oder –nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung  perso-
nenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit

1. diese Anordnung oder eine andere kirchliche 
oder eine staatliche Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder anordnet oder

2. der Betroffene eingewilligt hat.

(2)  Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen einge-
holt, ist er auf den Zweck der Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung sowie, soweit nach den Umständen 
des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf 
die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hin-
zuweisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn 
sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen be-
ruht. Sie bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen 
besonderer Umstände eine andere Form angemessen 
ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Er-
klärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwil-
ligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der 
Erklärung hervorzuheben.

(3)  Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt 
ein besonderer Umstand im Sinne von Abs. 2 Satz 3 
auch dann vor, wenn durch die Schriftform der be-
stimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt 
würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Abs. 2 
Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche 
Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwe-
ckes ergibt, schriftlich festzuhalten.

(4)  Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 
2 Abs. 10) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, 
muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrück-
lich auf diese Daten beziehen.

(5)  Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Ri-
siken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen 
aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn 
der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkont-
rolle ist insbesondere durchzuführen, wenn 

1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2 
Abs. 10) verarbeitet werden oder

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu 
bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen 
zu bewerten einschließlich seiner Fähigkeiten, 
seiner Leistung oder seines Verhaltens, 

	 es	sei	denn,	dass	eine	gesetzliche	Verpflichtung	oder	
eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforder-
lich ist.
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(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte; soweit kein betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter bestellt ist, ist für die Vor-
abkontrolle der Diözesandatenschutzbeauftragte zu-
ständig. 

§ 3a
Meldepflicht und Verzeichnis

(1)	 Die	in	§	1	Abs.	2	genannten	Stellen	sind	verpflich-
tet, Verfahren automatisierter Verarbeitung vor Inbe-
triebnahme dem Diözesandatenschutzbeauftragten 
zu melden.

(2)  Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten

1.  Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,

2.  Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige ge-
setzliche oder nach der Verfassung der Stelle 
berufene Leiter und die mit der Leitung der Da-
tenverarbeitung beauftragten Personen,

3.  Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -ver-
arbeitung oder -nutzung,

4.  eine Beschreibung der betroffenen Personen-
gruppen und der diesbezüglichen Daten oder 
Datenkategorien,

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
denen die Daten mitgeteilt werden können,

6.  Regelfristen für die Löschung der Daten,

7.  eine geplante Datenübermittlung ins Ausland,

8.  eine allgemeine Beschreibung, die es er-
möglicht,	 vorläufig	 zu	 beurteilen,	 ob	 die	
Maßnahmen nach § 6 KDO zur Gewähr-
leistung der Sicherheit der Bearbeitung  
angemessen sind,

9.  zugriffsberechtigte Personen.

(3)	Die	Meldepflicht	entfällt,	wenn	für	die	verantwortli-
che Stelle ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
nach § 20 bestellt wurde. Sie entfällt ferner, wenn 
die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten 
für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
hierbei in der Regel höchstens zehn Personen stän-
dig mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten beschäftigt und entweder 
eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforder-
lich ist.

(4)  Die Angaben nach Abs. 2 sind von der kirchlichen 
Stelle in einem Verzeichnis vorzuhalten. Sie macht 
die Angaben nach Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag jeder-
mann in geeigneter Weise verfügbar, der ein berech-
tigtes Interesse nachweist.

§ 8
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch 
andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist 
der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften 
dieser Anordnung und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz verantwortlich. Die in § 5 genannten 
Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksich-
tigung der Eignung der von ihm getroffenen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig 
auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, 
wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind: 

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags, 

2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorge-
sehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Daten, die Art der Daten und der Kreis der 
Betroffenen, 
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3. die nach § 6 zu treffenden technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen, 

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
Daten, 

5.	 die	Pflichten	des	Auftragnehmers,	insbesondere	
die von ihm vorzunehmenden Kontrollen, 

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von 
Unterauftragsverhältnissen, 

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die 
entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungs-
pflichten	des	Auftragnehmers,	

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder 
der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vor-
schriften zum Schutz personenbezogener Daten 
oder gegen die im Auftrag getroffenen Festle-
gungen, 

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich 
der Auftraggeber gegenüber dem Auftragneh-
mer vorbehält, 

10. die Rückgabe überlassener Datenträger 
und die Löschung beim Auftragnehmer  
gespeicherter Daten nach Beendigung des Auf-
trags. 

 Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenver-
arbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung 
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. 
Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im 
Rahmen der Weisungen des Auftraggebers  
erheben, verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, 
dass eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses 
Gesetz oder andere Vorschriften über den Daten-
schutz verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüg-
lich darauf hinzuweisen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die 
Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren 

oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere 
Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein 
Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausge-
schlossen werden kann

§ 15
Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1)  Wer der Ansicht ist, dass bei der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten 
durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 gegen Vorschriften 
dieser Anordnung oder gegen andere Datenschutz-
vorschriften verstoßen worden ist oder ein solcher 
Verstoß bevorsteht, kann sich unmittelbar an den Di-
özesandatenschutzbeauftragten wenden.

(2)  Auf ein solches Vorbringen hin prüft der Diözesan-
datenschutzbeauftragte den Sachverhalt. Er fordert 
die betroffene kirchliche Dienststelle zur Stellung-
nahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens den 
Tatbestand einer Datenschutzverletzung erfüllt.

(3)  Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt wer-
den, weil er sich im Sinne des Abs. 1 an den Diöze-
sandatenschutzbeauftragten gewendet hat. 

§ 16
Bestellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1)  Der Bischof bestellt für den Bereich seines Bistums 
einen Diözesandatenschutzbeauftragten; die Be-
stellung erfolgt für die Dauer von mindestens vier, 
höchstens acht Jahren. Die mehrmalige erneute Be-
stellung ist zulässig. Die Bestellung als Datenschutz-
beauftragter für mehrere Diözesen und/oder Ordens-
gemeinschaften  ist zulässig

(2)  Zum Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur be-
stellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 
Er soll die Befähigung zum Richteramt gemäß § 5 
Deutsches Richtergesetz haben und muss der Ka-
tholischen Kirche angehören. Der Diözesandaten-
schutzbeauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner	Pflichten	und	die	Einhaltung	des	kirchlichen	
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und des für die Kirchen verbindlichen staatlichen 
Rechts	 zu	 verpflichten.	 Anderweitige	 Tätigkeiten	
dürfen das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit des Diözesandatenschutzbeauftragten 
nicht gefährden. Dem steht eine Bestellung als Diö-
zesandatenschutzbeauftragter für mehrere Diözesen 
und/oder Ordensgemeinschaften nicht entgegen. 

(3)  Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit wider-
rufen werden, wenn Gründe nach § 24 Deutsches 
Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter auf 
Lebenszeit dessen Entlassung aus dem Dienst recht-
fertigen, oder Gründe vorliegen, die nach der Grund-
ordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirch-
licher Arbeitsverhältnisse in der jeweils geltenden 
Fassung eine Kündigung rechtfertigen. Auf Antrag 
des Beauftragten nimmt der Bischof die Bestellung 
zurück.

§ 17
Rechtsstellung des 

Diözesandatenschutzbeauftragten

(1)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist in Ausübung 
seiner Tätigkeit an Weisungen nicht gebunden und 
nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen 
verbindlichen staatlichen Recht unterworfen. Die 
Ausübung seiner Tätigkeit geschieht in organisatori-
scher und sachlicher Unabhängigkeit. Die Dienstauf-
sicht ist so zu regeln, dass dadurch die Unabhängig-
keit nicht beeinträchtigt wird. 

(2)  Das der Bestellung zum Diözesandatenschutzbe-
auftragten zugrunde liegende Dienstverhältnis kann 
während der Amtszeit nur unter den Voraussetzun-
gen des § 16 Abs. 3 beendet werden. Dieser Kündi-
gungsschutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr 
nach der Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, 
soweit ein kirchliches Beschäftigungsverhältnis fort-
geführt wird oder sich anschließt. 

(3)  Dem Diözesandatenschutzbeauftragten wird die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben angemessene Perso-
nal- und Sachausstattung zur Verfügung gestellt.  Er 
verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der 
gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht wird. 

(4)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das not-
wendige Personal aus, das von einer kirchlichen 
Stelle angestellt wird. Die vom Diözesandaten-
schutzbeauftragten ausgewählten und von dieser 
kirchlichen Stelle angestellten Mitarbeiter unterste-
hen der Dienst- und Fachaufsicht des Diözesanda-
tenschutzbeauftragten und können nur mit seinem 
Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, 
versetzt oder abgeordnet werden.

(5)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist oberste 
Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozessord-
nung. Er trifft die Entscheidung über Aussagege-
nehmigungen für seinen Bereich in eigener Verant-
wortung. Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist 
oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwal-
tungsgerichtsordnung.

(6)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte bestellt im Ein-
vernehmen mit dem Diözesanbischof einen Vertre-
ter, der im Fall seiner Verhinderung  die unaufschieb-
baren Entscheidungen trifft. Für den Vertreter gilt § 
16 Abs. 2 entsprechend.

(7)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist, auch nach 
Beendigung	seines	Auftrages,	verpflichtet,	über	die	
ihm in seiner Eigenschaft als Diözesandatenschutz-
beauftragtem bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für 
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tat-
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(8)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte darf, auch 
wenn sein Auftrag beendet ist, über solche Angele-
genheiten ohne Genehmigung des Bischofs weder 
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder 
Erklärungen abgeben. Die Genehmigung, als Zeu-
ge auszusagen, wird in der Regel erteilt. Unberührt 
bleibt	 die	 gesetzlich	 begründete	 Pflicht,	 Straftaten	
anzuzeigen.



 86|  KIRCHLICHER ANZEIGER FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM NR. 3/2014

§ 18
Aufgaben des 

Diözesandatenschutzbeauftragten

(1)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte wacht über die 
Einhaltung der Vorschriften dieser Anordnung sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er kann 
Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes 
geben.	Des	Weiteren	kann	er	die	bischöfliche	Behör-
de und sonstige kirchliche Dienststellen in seinem 
Bereich in Fragen des Datenschutzes beraten. Auf 
Anforderung	der	bischöflichen	Behörde	hat	der	Diö-
zesandatenschutzbeauftragte Gutachten zu erstellen 
und Berichte zu erstatten. 

(2)		Die	in	§	1	Abs.	2	genannten	Stellen	sind	verpflichtet,	
den Diözesandatenschutzbeauftragten bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben zu unterstützen. Ihm ist dabei 
insbesondere

1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in 
alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten stehen, namentlich in die 
gespeicherten Daten und in die Datenverarbei-
tungsprogramme;

2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen Dienst-
räumen, die der Verarbeitung und Aufbewahrung 
automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

 soweit nicht sonstige kirchliche Vorschriften entge-
genstehen. 

(3)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte erstellt jährlich 
einen Tätigkeitsbericht, der dem Bischof vorgelegt 
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 
Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der 
wesentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im 
nichtkirchlichen Bereich enthalten. 

(4)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte wirkt auf die 
Zusammenarbeit mit den kirchlichen Stellen, insbe-
sondere mit den anderen Diözesandatenschutzbeauf-
tragten, hin.

(5)  Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zusammen-
arbeit mit den staatlichen Beauftragten für den Da-
tenschutz.

§ 19
Beanstandungen durch den 

Diözesandatenschutzbeauftragten

(1)  Stellt der Diözesandatenschutzbeauftragte Verstöße 
gegen Vorschriften dieser Anordnung oder gegen 
andere Datenschutzbestimmungen oder sonstige 
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten fest, so beanstandet er diese unter Setzung einer 
angemessenen Frist zur Behebung gegenüber der be-
troffenen kirchlichen Dienststelle. 

(2)  Wird die Beanstandung nicht fristgerecht behoben, 
so verständigt der Diözesandatenschutzbeauftragte 
die Aufsicht führende Stelle und fordert sie zu einer 
Stellungnahme auf. 

(3)  Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann von einer 
Beanstandung absehen oder auf eine  Stellungnahme 
der Aufsicht führenden Stelle verzichten, wenn es 
sich um unerhebliche Mängel handelt, deren Behe-
bung mittlerweile erfolgt ist. 

(4)  Mit der Beanstandung kann der Diözesandaten-
schutzbeauftragte Vorschläge zur Beseitigung der 
Mängel und zur sonstigen Verbesserung des Daten-
schutzes verbinden.

(5)  Die gemäß Abs. 2 abzugebende Stellungnahme soll 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Beanstandungen des Diözesandaten-
schutzbeauftragten getroffen worden sind.

(6)  Zur Gewährleistung der Vorschriften dieser Anord-
nung und anderer Vorschriften über den Datenschutz 
kann der Diözesandatenschutzbeauftragte gegenüber 
der betroffenen Dienststelle Maßnahmen zur Be-
seitigung festgestellter Verstöße bei der Erhebung,  
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Da-
ten oder technischer und organisatorischer Mängel 
anordnen. Wird diese Anordnung nicht fristgemäß 
umgesetzt, hat sich der Diözesandatenschutzbeauf-
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tragte an die Aufsicht führende Stelle zu wenden, die 
zeitnah über die notwendigen Maßnahmen entschei-
det. 

§ 20
Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz

(1)  Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Abs. 2, die perso-
nenbezogene Daten automatisiert erheben, verarbei-
ten oder nutzen, können einen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten schriftlich bestellen. 

(2)  Sind mit der automatisierten Datenerhebung, -verar-
beitung oder -nutzung mehr als zehn Personen be-
fasst, so soll ein betrieblicher Datenschutzbeauftrag-
ter bestellt werden.

(3)  Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur 
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit 
besitzt. Mit dieser Aufgabe kann auch eine Person 
außerhalb der kirchlichen Stelle betraut werden. 
Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter kann von 
mehreren kirchlichen Stellen bestellt werden. 

(4)  Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Lei-
ter der kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 
Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet 
des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der 
Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt wer-
den. 

(5)  Die kirchlichen Stellen haben den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben zu unterstützen. Betroffene können sich jeder-
zeit an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
wenden.

(6)  Ist ein betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz 
bestellt worden, so ist die Kündigung seines Arbeits-
verhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 
vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
der Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberu-
fung als betrieblicher Beauftragter für den Daten-

schutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach 
der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei 
denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigt ist. 

(7)  Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche 
Stelle dem betrieblichen Beauftragten für den Daten-
schutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen in angemessenem Umfang zu er-
möglichen und deren Kosten zu übernehmen.

(8)		Im	Übrigen	findet	§	16	entsprechende	Anwendung.

(9)  Sind mit der automatisierten Datenerhebung, -ver-
arbeitung oder -nutzung weniger als elf Personen 
befasst, kann die Erfüllung der Aufgaben des be-
trieblichen Datenschutzes in anderer Weise geregelt 
werden. 

§ 21
Aufgaben des 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1)  Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf 
die Einhaltung dieser Anordnung und anderer Vor-
schriften über den Datenschutz hin. Zu diesem 
Zweck kann er sich in Zweifelsfällen an den Diöze-
sandatenschutzbeauftragten gemäß § 16 KDO wen-
den. Er hat insbesondere

1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenver-
arbeitungsprogramme, mit deren Hilfe perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, 
zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über 
Vorhaben der automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrich-
ten,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten tätigen Personen durch geeignete Maßnah-
men mit den Vorschriften dieser Anordnung so-
wie anderer Vorschriften über den Datenschutz 
und mit den jeweiligen besonderen Erfordernis-
sen des Datenschutzes vertraut zu machen. 
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(2)  Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist von 
der verantwortlichen Stelle eine Übersicht nach § 3 a 
Abs. 2 zur Verfügung zu stellen. 

(3)  Der betriebliche Datenschutzbeauftragte macht die 
Angaben nach § 3a Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag je-
dermann in geeigneter Weise verfügbar, der ein be-
rechtigtes Interesse nachweist. 

§ 22
Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen 
Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt insbesondere
fest:

a) den Inhalt der Meldung gemäß § 3 a,

b)	 den	Inhalt	der	schriftlichen	Verpflichtungserklärung	
gemäß § 4 Satz 2,

c)  die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
gemäß § 6 Satz 1,

d)  die Erfüllung der Aufgaben des betrieblichen Daten-
schutzes gemäß § 20 Abs. 9.

§23 
Schlussbestimmung

Diese Anordnung tritt am 01.03.2014 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz – KDO vom 15.10.2003 in der Fassung 
vom 01.02.2013 außer Kraft.

Hildesheim, 21.01.2014

L.S.

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim

Anordnung über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDO)

in der Diözese Hildesheim

Präambel

Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen Bereich 
ist es, die Tätigkeit der Dienststellen und Einrichtungen
der Katholischen Kirche zu fördern. Dabei muss ge-
währleistet sein, dass der einzelne durch den Umgang 
mit seinen personenbezogenen Daten in seinem
Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Aufgrund des Rech-
tes der Katholischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbst
zu regeln, wird zu diesem Zweck die folgende Anord-
nung erlassen:

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1)  Zweck dieser Anordnung ist es, den einzelnen davor 
zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen 
personenbezogenen Daten in seinem Persönlich-
keitsrecht beeinträchtigt wird.

(2)  Diese Anordnung gilt für die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten durch:

1. das Bistum, die Kirchengemeinden, die Kirchen-
    stiftungen und die Kirchengemeindeverbände,

2. den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Ca-
ritasverbände, ihre Untergliederungen und ihre
Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechts-
form,

3. die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, An-
stalten, Werke, Einrichtungen und die sonstigen 
kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform.

(3) Soweit besondere kirchliche oder staatliche Rechts-
vorschriften auf personenbezogene Daten einschließ-
lich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen 
sie den Vorschriften dieser Anordnung vor. Die Ver-
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pflichtung	zur	Wahrung	des	Beicht-	und	Seelsorge-
geheimnisses, anderer gesetzlicher Geheimhaltungs-
pflichten	oder	von	anderen	Berufs-	oder	besonderen	
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Eine 
nicht automatisierte Datei ist jede nicht automatisier-
te Sammlung personenbezogener Daten, die gleich-
artig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen 
zugänglich ist und ausgewertet werden kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Be-
troffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermit-
teln, Sperren und Löschen personenbezogener Da-
ten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewen-
deten Verfahren,

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Auf-
bewahren personenbezogener Daten auf einem 
Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbei-
tung oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespei-
cherter personenbezogener Daten,

3.  Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder 
durch Datenverarbeitung gewonnener personen-
bezogener Daten an einen Dritten in der Weise, 
dass

a) die Daten an den Dritten weitergegeben wer-
den oder

b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereit
gehaltene Daten einsieht oder abruft,

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter perso-
nenbezogener Daten, um ihre weitere Verarbei-
tung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter 
personenbezogener Daten.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Da-
ten, soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt.

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezoge-
ner Daten derart, dass die Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder 
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand 
an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können.

(7) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und 
anderer	Identifikationsmerkmale	durch	ein	Kennzei-
chen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffe-
nen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

(8) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die 
personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, ver-
arbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag 
vornehmen lässt.

(9) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten er-
hält. Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der 
verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betrof-
fene sowie diejenigen Personen und Stellen, die im 
Geltungsbereich dieser Anordnung personenbezoge-
ne Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nut-
zen.

(10) Besondere Arten personenbezogener Daten sind 
         Angaben über die rassische und ethnische Herkunft,

politische Meinungen, religiöse oder philosophische
Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Ge-
sundheit oder Sexualleben. Dazu gehört nicht die 
Zugehörigkeit zu einer Kirche oder sonstigen Reli-
gionsgemeinschaft.
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(11) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbei- 
tungsmedien sind Datenträger,

1.  die an den Betroffenen ausgegeben werden,

2.  auf denen personenbezogene Daten über die 
 Speicherung hinaus durch die ausgebende oder 
 eine andere Stelle automatisiert verarbeitet wer-
 den können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur 
durch	den	Gebrauch	des	Mediums	beeinflussen	
kann.

(12) Beschäftigte sind insbesondere 

1. Kleriker, Kandidaten für das Priesteramt oder in 
einem kirchlichen Beamtenverhältnis stehende 
Personen,

2. Ordensangehörige, soweit sie auf einer Plan-
stelle in einer Einrichtung der eigenen Ordens-
gemeinschaft oder aufgrund eines Gestellungs-
vertrages tätig sind,

3. in einem Arbeitsverhältnis stehende Personen, 

4. zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Aus-
nahme der Postulanten und Novizen,

5. Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben	sowie	an	Abklärungen	der	berufli-
chen Eignung oder Arbeitserprobungen (Reha-
bilitationen),

6. in anerkannten Werkstätten für behinderte Men-
schen tätige Personen,

7. nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder 
in vergleichbaren Diensten tätige Personen, 

8. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Per-
sonen anzusehen sind; zu diesen gehören auch 
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten,

9. sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewer-
bende sowie Personen, deren Beschäftigungs-
verhältnis beendet ist.

§ 2a
Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von 
Datenverarbeitungssystemen sind an dem Ziel auszu-
richten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere
sind personenbezogene Daten zu anonymisieren 
oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem 
Verwendungszweck möglich ist und der Aufwand nicht 
außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht.

§ 3
Zulässigkeit der Datenerhebung, 

-verarbeitung oder -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten ist nur zulässig, soweit

1. diese Anordnung oder eine andere kirchliche 
oder eine staatliche Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder anordnet oder

2. der Betroffene eingewilligt hat.

(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen einge-
holt, ist er auf den Zweck der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung sowie, soweit nach den Umständen 
des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf 
die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hin-
zuweisen. Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn 
sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen be-
ruht. Sie bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen 
besonderer Umstände eine andere Form angemessen 
ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Er-
klärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwil-
ligungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der 
Erklärung hervorzuheben.
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(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt 
ein besonderer Umstand im Sinne von Abs. 2 Satz 3 
auch dann vor, wenn durch die Schriftform der be-
stimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt 
würde. In diesem Fall sind der Hinweis nach Abs. 2 
Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche 
Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwe-
ckes ergibt, schriftlich festzuhalten.

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 
2 Abs. 10) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, 
muss sich die Einwilligung darüber hinaus ausdrück-
lich auf diese Daten beziehen.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Ri-
siken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen 
aufweisen, unterliegen sie der Prüfung vor Beginn 
der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkont-
rolle ist insbesondere durchzuführen, wenn

1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2 
Abs. 10) verarbeitet werden oder

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten da-
zu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffe-
nen zu bewerten einschließlich seiner Fähigkei-
ten, seiner Leistung oder seines Verhaltens,

	 es	sei	denn,	dass	eine	gesetzliche	Verpflichtung	oder	
eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforder-
lich ist.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte; soweit kein betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter bestellt ist, ist für die Vor-
abkontrolle der Diözesandatenschutzbeauftragte zu-
ständig.

§ 3a
Meldepflicht und Verzeichnis

(1)	 Die	in	§	1	Abs.	2	genannten	Stellen	sind	verpflich-

tet, Verfahren automatisierter Verarbeitung vor Inbe-
triebnahme dem Diözesandatenschutzbeauftragten 
zu melden.

(2) Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten

1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,

2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige ge-
setzliche oder nach der Verfassung der Stelle 
berufene Leiter und die mit der Leitung der Da-
tenverarbeitung beauftragten Personen,

3. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -ver-
arbeitung oder -nutzung,

4. eine Beschreibung der betroffenen Personen-
gruppen und der diesbezüglichen Daten oder 
Datenkategorien,

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
denen die Daten mitgeteilt werden können,

6. Regelfristen für die Löschung der Daten,

7. eine geplante Datenübermittlung ins Ausland,

8. eine allgemeine Beschreibung, die es ermög-
licht,	vorläufig	zu	beurteilen,	ob	die	Maßnahmen	
nach § 6 KDO zur Gewährleistung der Sicher-
heit der Bearbeitung angemessen sind,

9. zugriffsberechtigte Personen.

(3)	 Die	Meldepflicht	entfällt,	wenn	für	die	verantwortli-
che Stelle ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
nach § 20 bestellt wurde. Sie entfällt ferner, wenn 
die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten 
für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, 
hierbei in der Regel höchstens zehn Personen stän-
dig mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten beschäftigt und entweder 
eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder die 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für die Be-
gründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen 
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Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen erforder-
lich ist.

(4) Die Angaben nach Abs. 2 sind von der kirchlichen 
Stelle in einem Verzeichnis vorzuhalten. Sie macht 
die Angaben nach Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag jeder-
mann in geeigneter Weise verfügbar, der ein berech-
tigtes Interesse nachweist.

§ 4
Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erhe-
ben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). 
Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf	das	Datengeheimnis	schriftlich	zu	verpflichten.	Das	
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit fort.

§ 5
Unabdingbare Rechte des Betroffenen

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§ 13) und 
auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§ 14) 
können nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen 
oder beschränkt werden.

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in ei-
ner Weise gespeichert, dass mehrere Stellen speiche-
rungsberechtigt sind, und ist der Betroffene nicht in 
der Lage, festzustellen, welche Stelle die Daten ge-
speichert hat, so kann er sich an jede dieser Stellen 
wenden.	 Diese	 ist	 verpflichtet,	 das	Vorbringen	 des	
Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert 
hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Wei-
terleitung und jene zu unterrichten.

§ 5a
Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit 

optisch-elektronischen Einrichtungen

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüber-

wachung) ist nur zulässig, soweit sie

1. zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung 
des Hausrechts oder

2. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für 
konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortli-
che Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkenn-
bar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 
erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Errei-
chen des verfolgten Zwecks erforderlich ist und kei-
ne Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Inte-
ressen der Betroffenen überwiegen.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten 
einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese über 
eine Verarbeitung oder Nutzung entsprechend § 13a 
zu benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie 
zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich 
sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 5b 
Mobile personenbezogene 

Speicher- und Verarbeitungsmedien

(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Spei-
cher- und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein 
Verfahren zur automatisierten Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf 
einem solchen Medium abläuft, auf das Medium 
aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss den 
Betroffenen

1. über ihre Identität und Anschrift,



KIRCHLICHER ANZEIGER FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM NR. 3/2014 | 93

2. in allgemein verständlicher Form über die Funk-
tionsweise des Mediums einschließlich der Art 
der zu verarbeitenden personenbezogenen Da-
ten,

3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 und 
14 ausüben kann und über die bei Verlust oder 
Zerstörung des Mediums zu treffenden Maßnah-
men unterrichten, soweit der Betroffene nicht 
bereits Kenntnis erlangt hat.

(2)	 Die	nach	Absatz	1	verpflichtete	Stelle	hat	dafür	Sor-
ge zu tragen, dass die zur Wahrnehmung des Aus-
kunftsrechts erforderlichen Geräte oder Einrichtun-
gen in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen 
Gebrauch zur Verfügung stehen.

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium ei-
ne Datenverarbeitung auslösen, müssen für den Be-
troffenen eindeutig erkennbar sein.

§ 6
Technische und organisatorische Maßnahmen

Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 Abs. 2, die 
selbst oder im Auftrag personenbezogene Daten 
erheben, verarbeiten oder nutzen, haben die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erfor-
derlich sind, um die Ausführung der Vorschriften die
ser Anordnung, insbesondere die in der Anlage zu die
ser Anordnung genannten Anforderungen zu gewährleis-
ten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Auf-
wand in einem angemessenen Verhältnis zu dem ange-
strebten Schutzzweck steht.

§ 7
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, 
das die Übermittlung personenbezogener Daten 
durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit dieses 
Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwür-
digen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben 
oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen ange-

messen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit 
des einzelnen Abrufes bleiben unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass 
die Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert 
werden kann. Hierzu haben sie schriftlich festzule-
gen:

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,

2. Dritte, an die übermittelt wird,

3. Art der zu übermittelnden Daten, 

4. nach § 6 erforderliche technische und organisa-
torische Maßnahmen.

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist der Di-
özesandatenschutzbeauftragte unter Mitteilung der 
Festlegungen des Abs. 2 zu unterrichten. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzel-
nen Abrufs trägt der Dritte, an den übermittelt wird. 
Die speichernde Stelle prüft die Zulässigkeit der Ab-
rufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die speichernde 
Stelle hat zu gewährleisten, dass die Übermittlung 
personenbezogener Daten zumindest durch geeig-
nete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft 
werden kann. Wird ein Gesamtbestand personenbe-
zogener Daten abgerufen oder übermittelt (Stapel-
verarbeitung), so bezieht sich die Gewährleistung 
der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zuläs-
sigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Ge-
samtbestandes.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf all-
gemein zugänglicher Daten. Allgemein zugänglich 
sind Daten, die jedermann, sei es ohne oder nach 
vorheriger Anmeldung, Zulassung oder Entrichtung 
eines Entgelts nutzen kann.
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§ 8
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch 
andere Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist 
der Auftraggeber für die Einhaltung der Vorschriften 
dieser Anordnung und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz verantwortlich. Die in § 5 genannten 
Rechte sind ihm gegenüber geltend zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksich-
tigung der Eignung der von ihm getroffenen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig 
auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, 
wobei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind:

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,

2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorge-
sehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Daten, die Art der Daten und der Kreis der 
Betroffenen,

3. die nach § 6 zu treffenden technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
Daten,

5.	 die	Pflichten	des	Auftragnehmers,	insbesondere	
die von ihm vorzunehmenden Kontrollen,

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung von 
Unterauftragsverhältnissen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die 
entsprechenden Duldungs- und Mitwirkungs-
pflichten	des	Auftragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder 
der bei ihm beschäftigten Personen gegen Vor-
schriften zum Schutz personenbezogener Daten 
oder gegen die im Auftrag getroffenen Festle-
gungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich 
der Auftraggeber gegenüber dem Auftragneh-
mer vorbehält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und die 
Löschung beim Auftragnehmer gespeicherter 
Daten nach Beendigung des Auftrags.

 Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenver-
arbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung 
der beim Auftragnehmer getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. 
Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen 
der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbei-
ten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass eine Weisung 
des Auftraggebers gegen diese Anordnung oder an-
dere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, hat 
er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuwei-
sen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die 
Prüfung oder Wartung automatisierter Verfahren 
oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere 
Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein 
Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausge-
schlossen werden kann.

§ 9
Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, 
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der 
verantwortlichen Stellen erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu 
erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur er-
hoben werden, wenn

1.   eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwin-
         gend voraussetzt oder 

2. a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine
      Erhebung bei anderen Personen oder Stellen 
         erforderlich macht oder
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  b) die Erhebung beim Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde

 und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass über-
wiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen 
erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere 
Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortli-
chen Stelle über

1. die Identität der verantwortlichen Stelle,

2. die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung und

3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der 
Betroffene nach den Umständen des Einzelfal-
les nicht mit der Übermittlung an diese rechnen 
muss,

 zu unterrichten. Werden sie beim Betroffenen auf-
grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Aus-
kunft	verpflichtet,	oder	ist	die	Erteilung	der	Auskunft	
Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvortei-
len, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Frei-
willigkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach 
den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder 
auf Verlangen ist er über die Rechtsvorschrift und 
über die Folgen der Verweigerung von Angaben auf-
zuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten statt beim Betrof-
fenen bei einer nichtkirchlichen Stelle erhoben, so ist 
die Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft 
ermächtigt, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Anga-
ben, hinzuweisen.

(5) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener 
Daten (§ 2 Abs. 10) ist nur zulässig, soweit

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder dies aus 
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses 
zwingend erforderlich ist,

2. der Betroffene nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 ein-
gewilligt hat,

3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des 
Betroffenen oder eines Dritten erforderlich ist, so-
fern der Betroffene aus physischen oder rechtlichen 
Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu ge-
ben,

4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offen-
kundig öffentlich gemacht hat oder es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher 
Ansprüche vor Gericht erforderlich ist,

5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit erforderlich ist oder dies zur Ab-
wehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder 
zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls 
zwingend erforderlich ist,

6. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ih-
res Dienstes dies erfordert,

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der me-
dizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung 
oder Behandlung oder für die Verwaltung von Ge-
sundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbei-
tung dieser Daten durch ärztliches Personal oder 
durch sonstige Personen erfolgt, die einer entspre-
chenden	Geheimhaltungspflicht	unterliegen,

8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung 
erforderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an 
der Durchführung des Forschungsvorhabens das 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Erhebung erheblich überwiegt und der Zweck der 
Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann,

9. dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder 
Abwicklung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
erforderlich ist.
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§ 10
Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbe-
zogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle lie-
genden Aufgaben erforderlich ist und es für die Zwe-
cke erfolgt für die die Daten erhoben worden sind. Ist 
keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten 
nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für 
die sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere 
Zwecke ist nur zulässig, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwin-
gend voraussetzt und kirchliche Interessen nicht 
entgegenstehen,

2. der Betroffene eingewilligt hat,

3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Be-
troffenen liegt, und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks 
seine Einwilligung verweigern würde,

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden 
müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für de-
ren Unrichtigkeit bestehen,

5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die 
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, 
es sei den, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckände-
rung offensichtlich überwiegt,

6. es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder erheblicher Nachteile für das 
Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher Be-
lange des Gemeinwohls erforderlich ist,

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Voll-
zug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des 
§ 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von 
Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sin-
ne des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstre-

ckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich 
ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Rechte einer anderen Person er-
forderlich ist oder

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das wissenschaftliche 
Interesse an der Durchführung des Forschungs-
vorhabens das Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Zweckänderung erheblich über-
wiegt und der Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann.

10. der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdig-
keit ihres Dienstes dies erfordert.

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke 
liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Auf-
sichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprü-
fung oder der Durchführung von Organisationsunter-
suchungen für die verantwortliche Stelle dient. Das 
gilt auch für die Verarbeitung oder Nutzung zu Aus-
bildungs- und Prüfungszwecken durch die verant-
wortliche Stelle, soweit nicht überwiegende schutz-
würdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwe-
cken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Be-
triebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet wer-
den.

(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von besonde-
ren Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs.10) für 
andere Zwecke ist nur zulässig, wenn 

1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhe-
bung nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 oder 9 zulassen 
würden oder

2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung erforderlich ist, das kirchliche Interesse 
an der Durchführung des Forschungsvorhabens 
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das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Zweckänderung erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand er-
reicht werden kann.

 Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen 
des kirchlichen Interesses das wissenschaftliche In-
teresse an dem Forschungsvorhaben besonders zu 
berücksichtigen.

(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 
10) zu den in § 9 Abs. 5 Nr. 7 genannten Zwecken 
richtet sich nach den für die in § 9 Abs. 5 Nr. 7 ge-
nannten	Personen	geltenden	Geheimhaltungspflich-
ten.

§ 10a
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten ein-
schließlich der Daten über die Religionszugehörig-
keit, die religiöse Überzeugung und die Erfüllung 
von Loyalitätsobliegenheiten dürfen für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung 
über die Begründung eines Beschäftigungsverhält-
nisses oder nach Begründung des Beschäftigungs-
verhältnisses für dessen Durchführung oder Beendi-
gung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten 
dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten 
dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn 
zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den 
Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäf-
tigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung 
erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des 
Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesonde-
re Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht 
unverhältnismäßig sind oder eine Rechtsvorschrift 
dies vorsieht.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezo-
gene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-
den, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in 
oder aus einer nicht automatisierten Datei verarbei-
tet, genutzt oder für die Verarbeitung oder Nutzung 
in einer solchen Datei erhoben werden.

(3) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden 
Mitarbeitervertretungsordnung bleiben unberührt.

§ 11
Datenübermittlung an kirchliche 

und öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stel-
len im Geltungsbereich des § 1 ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
übermittelnden Stelle oder der empfangenden 
kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben erforder-
lich ist und

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nut-
zung nach § 10 zulassen würden.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die 
Übermittlung auf Ersuchen der empfangenden kirch-
lichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In die-
sem Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das 
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben 
der empfangenden kirchlichen Stelle liegt, es sei 
denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zuläs-
sigkeit der Übermittlung besteht. § 7 Abs. 4 bleibt 
unberührt.

(3) Die empfangende kirchliche Stelle darf die übermit-
telten Daten für den Zweck verarbeiten oder nutzen, 
zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt werden. Eine 
Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist 
nur unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 zu-
lässig

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an 
öffentliche Stellen und an kirchliche Stellen außer-
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halb des Geltungsbereichs des § 1 gelten die Abs. 
1–3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei 
dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnah-
men getroffen werden. 

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Abs. 
1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbe-
zogene Daten des Betroffenen oder eines Dritten in 
Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder 
nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist 
die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit 
nicht berechtigte Interessen des Betroffenen oder ei-
nes Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich 
überwiegen; eine Nutzung dieser Daten ist unzuläs-
sig.

(6) Abs. 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene 
Daten innerhalb einer kirchlichen Stelle weitergege-
ben werden.

§ 12
Datenübermittlung an nicht kirchliche 

und nicht öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht 
kirchliche Stellen, nicht öffentliche Stellen oder Per-
sonen ist zulässig, wenn

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der 
übermittelnden Stelle liegenden Aufgaben erfor-
derlich ist und die Voraussetzungen vorliegen, 
die eine Nutzung nach § 10 zulassen würden, 
oder

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, 
ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der 
zu übermittelnden Daten glaubhaft darlegt und 
der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse 
an dem Ausschluss der Übermittlung hat. Das 
Übermitteln von besonderen Arten personenbe-
zogener Daten (§ 2 Abs. 10) ist abweichend von 
Satz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn die Vorausset-
zungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 10 
Abs. 5 und 6 zulassen würden oder soweit dies 

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist.

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Über-
mittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Abs.1 Nr. 2 un-
terrichtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen 
von der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, 
wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf ande-
re Weise Kenntnis erlangt, wenn die Unterrichtung 
wegen der Art der personenbezogenen Daten unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen des 
Betroffenen nicht geboten erscheint, wenn die Un-
terrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder 
dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde.

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Die 
übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Ei-
ne Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist 
zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 zu-
lässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt 
hat.

§ 13
Auskunft an den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen 
über:

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch 
soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten be-
ziehen,

2. die Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die die Daten weitergegeben werden, 
und

3. den Zweck der Speicherung. 

 In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen 
Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher 
bezeichnet werden. Sind die personenbezogenen 
Daten weder automatisiert noch in nicht automati-
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sierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur 
erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die 
das	Auffinden	der	Daten	ermöglichen	und	der	für	die	
Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht 
außer Verhältnis zu dem vom Betroffenen geltend 
gemachten Informationsinteresse steht. Das Bistum 
bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der 
Auskunftserteilung.

(2) Abs.1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur 
deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzli-
cher, satzungsgemäßer oder vertraglicher Aufbewah-
rungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der 
Datenschutzkontrolle dienen und eine Auskunftser-
teilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde.

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt soweit,

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der 
in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle 
liegenden Aufgaben gefährden würde,

2. die Auskunft dem kirchlichen Wohl Nachteile 
bereiten würde,

3. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung gefährden würde,

4. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung 
nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen 
nach, insbesondere wegen der überwiegenden 
berechtigten Interessen eines Dritten, geheim 
gehalten werden müssen

 und deswegen das Interesse des Betroffenen an der 
Auskunftserteilung zurücktreten muss.

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer 
Begründung nicht, soweit durch die Mitteilung der 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründe auf die die 
Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunfts-
verweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In 
diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, 
dass er sich an den Diözesandatenschutzbeauftragten 
wenden kann.

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist 
sie auf sein Verlangen dem Diözesandatenschutz-
beauftragten zu erteilen, soweit nicht das Bistum 
im Einzelfall feststellt, dass dadurch das kirchliche 
Wohl beeinträchtigt wird. Die Mitteilung des Diö-
zesandatenschutzbeauftragten an den Betroffenen 
darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der 
verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht 
einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich.

§ 13a
Benachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erho-
ben, so ist er von der Speicherung, der Identität der 
verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbe-
stimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung zu unterrichten. Der Betroffene ist auch über 
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern 
von Daten zu unterrichten, soweit er nicht mit der 
Übermittlung an diese rechnen muss. Sofern eine 
Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung 
spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfolgen.

(2)	 Eine	 Pflicht	 zur	 Benachrichtigung	 besteht	 nicht,	
wenn

1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von 
der Speicherung oder der Übermittlung erlangt 
hat,

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert oder

3. die Speicherung oder Übermittlung der per-
sonenbezogenen Daten durch eine Rechtsvor-
schrift ausdrücklich vorgesehen ist.

(3) § 13 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.
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§ 14
Berichtigung, Löschung oder Sperrung

 von Daten; Widerspruchsrecht

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn 
sie unrichtig sind. Wird festgestellt, dass personen-
bezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet 
noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert 
sind, unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit von 
dem Betroffenen bestritten, so ist dies in geeigneter 
Weise festzuhalten.

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbei-
tet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert 
sind, sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur 
Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden 
Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, so-
weit

1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige 
oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entge-
genstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine 
Löschung schutzwürdige Interessen des Betrof-
fenen beeinträchtigt würden oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der 
Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbei-
tet oder in nicht automatisierten Dateien gespeichert 
sind, sind ferner zu sperren, soweit ihre Richtigkeit 
vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die 
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine au-
tomatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht 
automatisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder 

genutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der 
verantwortlichen Stelle widerspricht und eine Prü-
fung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen 
Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an 
dieser Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift 
zur	Erhebung,	Verarbeitung	oder	Nutzung	verpflich-
tet.

(6) Personenbezogene Daten, die weder automatisiert 
verarbeitet noch in einer nicht automatisierten Datei 
gespeichert sind, sind zu sperren, wenn die verant-
wortliche Stelle im Einzelfall feststellt, dass ohne die 
Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt würden und die Daten für die Aufga-
benerfüllung der Behörde nicht mehr erforderlich 
sind.

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Be-
troffenen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behe-
bung einer bestehenden Beweisnot oder aus 
sonstigen, im überwiegenden Interesse der ver-
antwortlichen Stelle oder eines Dritten liegen-
den Gründen unerlässlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt wer-
den dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sper-
rung bestrittener Daten sowie der Löschung oder 
Sperrung wegen Unzulässigkeit der Speicherung 
sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen 
einer Datenübermittlung diese Daten zur Speiche-
rung weitergegeben wurden, wenn dies keinen un-
verhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutz-
würdige Interessen des Betroffenen nicht entgegen-
stehen.

§ 15
Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Wer der Ansicht ist, dass bei der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten 
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durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 gegen Vorschriften 
dieser Anordnung oder gegen andere Datenschutz-
vorschriften verstoßen worden ist oder ein solcher 
Verstoß bevorsteht, kann sich unmittelbar an den Di-
özesandatenschutzbeauftragten wenden.

(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft der Diözesan-
datenschutzbeauftragte den Sachverhalt. Er fordert 
die betroffene kirchliche Dienststelle zur Stellung-
nahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens den 
Tatbestand einer Datenschutzverletzung erfüllt.

(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt wer-
den, weil er sich im Sinne des Abs. 1 an den Diöze-
sandatenschutzbeauftragten gewendet hat.

§ 16
Bestellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Bischof bestellt für den Bereich seines Bistums 
einen Diözesandatenschutzbeauftragten; die Be-
stellung erfolgt für die Dauer von mindestens vier, 
höchstens acht Jahren. Die mehrmalige erneute Be-
stellung ist zulässig. Die Bestellung als Datenschutz-
beauftragter für mehrere Diözesen und/oder Ordens-
gemeinschaften ist zulässig.

(2) Zum Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur be-
stellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 
Er soll die Befähigung zum Richteramt gemäß § 5 
Deutsches Richtergesetz haben und muss der Ka-
tholischen Kirche angehören. Der Diözesandaten-
schutzbeauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner	Pflichten	und	die	Einhaltung	des	kirchlichen	
und des für die Kirchen verbindlichen staatlichen 
Rechts	 zu	 verpflichten.	 Anderweitige	 Tätigkeiten	
dürfen das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Un-
parteilichkeit des Diözesandatenschutzbeauftragten 
nicht gefährden. Dem steht eine Bestellung als Diö-
zesandatenschutzbeauftragter für mehrere Diözesen 
und/oder Ordensgemeinschaften nicht entgegen.

(3) Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit wider-
rufen werden, wenn Gründe nach § 24 Deutsches 
Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter auf 
Lebenszeit dessen Entlassung aus dem Dienst recht-
fertigen, oder Gründe vorliegen, die nach der Grund-
ordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirch-
licher Arbeitsverhältnisse in der jeweils geltenden 
Fassung eine Kündigung rechtfertigen. Auf Antrag 
des Beauftragten nimmt der Bischof die Bestellung 
zurück.

§ 17
Rechtsstellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist in Ausübung 
seiner Tätigkeit an Weisungen nicht gebunden und 
nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen 
verbindlichen staatlichen Recht unterworfen.

 Die Ausübung seiner Tätigkeit geschieht in orga-
nisatorischer und sachlicher Unabhängigkeit. Die 
Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass dadurch die Un-
abhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(2) Das der Bestellung zum Diözesandatenschutzbe-
auftragten zugrunde liegende Dienstverhältnis kann 
während der Amtszeit nur unter den Voraussetzun-
gen des § 16 Abs. 3 beendet werden. Dieser Kündi-
gungsschutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr 
nach der Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, 
soweit ein kirchliches Beschäftigungsverhältnis fort-
geführt wird oder sich anschließt.

(3) Dem Diözesandatenschutzbeauftragten wird die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben angemessene Perso-
nal- und Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Er 
verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der 
gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht wird.

(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das not-
wendige Personal aus, das von einer kirchlichen 
Stelle angestellt wird. Die vom Diözesandaten-
schutzbeauftragten ausgewählten und von dieser 
kirchlichen Stelle angestellten Mitarbeiter unterste-
hen der Dienst- und Fachaufsicht des Diözesanda-
tenschutzbeauftragten und können nur mit seinem 
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Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, 
versetzt oder abgeordnet werden.

(5) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist oberste 
Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozessord-
nung. Er trifft die Entscheidung über Aussagege-
nehmigungen für seinen Bereich in eigener Verant-
wortung. Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist 
oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwal-
tungsgerichtsordnung.

(6) Der Diözesandatenschutzbeauftragte bestellt im Ein-
vernehmen mit dem Diözesanbischof einen Vertre-
ter, der im Fall seiner Verhinderung die unaufschieb-
baren Entscheidungen trifft. Für den Vertreter gilt § 
16 Abs. 2 entsprechend.

(7) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist, auch nach 
Beendigung	seines	Auftrages,	verpflichtet,	über	die	
ihm in seiner Eigenschaft als Diözesandatenschutz-
beauftragtem bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für 
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tat-
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(8) Der Diözesandatenschutzbeauftragte darf, auch 
wenn sein Auftrag beendet ist, über solche Angele-
genheiten ohne Genehmigung des Bischofs weder 
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder 
Erklärungen abgeben. Die Genehmigung, als Zeu-
ge auszusagen, wird in der Regel erteilt. Unberührt 
bleibt	 die	 gesetzlich	 begründete	 Pflicht,	 Straftaten	
anzuzeigen.

§ 18 Aufgaben des 
Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wacht über die 
Einhaltung der Vorschriften dieser Anordnung sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz. Er kann 
Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes 
geben.	Des	Weiteren	kann	er	die	bischöfliche	Behör-
de und sonstige kirchliche Dienststellen in seinem 
Bereich in Fragen des Datenschutzes beraten. Auf 

Anforderung	der	bischöflichen	Behörde	hat	der	Diö-
zesandatenschutzbeauftragte Gutachten zu erstellen 
und Berichte zu erstatten.

(2)	 Die	in	§	1	Abs.	2	genannten	Stellen	sind	verpflichtet,	
den Diözesandatenschutzbeauftragten bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben zur unterstützen. Ihm ist dabei 
insbesondere

1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in 
alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten stehen, namentlich in die 
gespeicherten Daten und in die Datenverarbei-
tungsprogramme,

2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen Dienst-
räumen, die der Verarbeitung und Aufbewahrung 
automatisierter Dateien dienen, zu gewähren,

 soweit nicht sonstige kirchliche Vorschriften 
entgegenstehen.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte erstellt jährlich 
einen Tätigkeitsbericht, der dem Bischof vorgelegt 
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 
Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der 
wesentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im 
nichtkirchlichen Bereich enthalten.

(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wirkt auf die 
Zusammenarbeit mit den kirchlichen Stellen, insbe-
sondere mit den anderen Diözesandatenschutzbeauf-
tragten, hin.

(5) Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zusammen-
arbeit mit den staatlichen Beauftragten für den Da-
tenschutz.

§ 19
Beanstandungen durch den 

Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Stellt der Diözesandatenschutzbeauftragte Verstöße 
gegen Vorschriften dieser Anordnung oder gegen 
andere Datenschutzbestimmungen oder sonstige 
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Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten fest, so beanstandet er diese unter Setzung einer 
angemessenen Frist zur Behebung gegenüber der be-
troffenen kirchlichen Dienststelle.

(2) Wird die Beanstandung nicht fristgerecht behoben, 
so verständigt der Diözesandatenschutzbeauftragte 
die Aufsicht führende Stelle und fordert sie zu einer 
Stellungnahme auf.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann von einer 
Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme 
der Aufsicht führenden Stelle verzichten, wenn es 
sich um unerhebliche Mängel handelt, deren Behe-
bung mittlerweile erfolgt ist.

(4) Mit der Beanstandung kann der Diözesandaten-
schutzbeauftragte Vorschläge zur Beseitigung der 
Mängel und zur sonstigen Verbesserung des Daten-
schutzes verbinden.

(5) Die gemäß Abs. 2 abzugebende Stellungnahme soll 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die 
aufgrund der Beanstandungen des Diözesandaten-
schutzbeauftragten getroffen worden sind.

(6) Zur Gewährleistung der Vorschriften dieser Anord-
nung und anderer Vorschriften über den Datenschutz 
kann der Diözesandatenschutzbeauftragte gegenüber 
der betroffenen Dienststelle Maßnahmen zur Beseiti-
gung festgestellter Verstöße bei der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung personenbezogener Daten oder 
technischer und organisatorischer Mängel anordnen. 
Wird diese Anordnung nicht fristgemäß umgesetzt, 
hat sich der Diözesandatenschutzbeauftragte an die 
Aufsicht führende Stelle zu wenden, die zeitnah über 
die notwendigen Maßnahmen entscheidet.

§ 20
Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Abs. 2, die perso-
nenbezogene Daten automatisiert erheben, verarbei-
ten oder nutzen, können einen betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten schriftlich bestellen.

(2) Sind mit der automatisierten Datenerhebung, -verar-
beitung oder -nutzung mehr als zehn Personen be-
fasst, so soll ein betrieblicher Datenschutzbeauftrag-
ter bestellt werden.

(3) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur 
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit 
besitzt. Mit dieser Aufgabe kann auch eine Person 
außerhalb der kirchlichen Stelle betraut werden. 
Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter kann von 
mehreren kirchlichen Stellen bestellt werden.

(4) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Lei-
ter der kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 
Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet 
des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der 
Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt wer-
den.

(5) Die kirchlichen Stellen haben den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben zu unterstützen. Betroffene können sich jeder-
zeit an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
wenden.

(6) Ist ein betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz 
bestellt worden, so ist die Kündigung seines Arbeits-
verhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen 
vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
der Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberu-
fung als betrieblicher Beauftragter für den Daten-
schutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach 
der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei 
denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigt ist.

(7) Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche 
Stelle dem betrieblichen Beauftragten für den Daten-
schutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen in angemessenem Umfang zu er-
möglichen und deren Kosten zu übernehmen.

(8)	 Im	Übrigen	findet	§	16	entsprechende	Anwendung.
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Anordnung 
über die Sicherung und Nutzung 

der Archive der katholischen Kirche 
(Kirchliche Archivordnung – KAO)

Präambel

Die römisch-katholische Kirche ordnet und verwaltet 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes 
(Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Absatz 3 WRV) ihre An-
gelegenheiten und damit auch ihr Archivwesen selbst-
ständig.

(9) Sind mit der automatisierten Datenerhebung, -ver-
arbeitung oder -nutzung weniger als elf Personen 
befasst, kann die Erfüllung der Aufgaben des be-
trieblichen Datenschutzes in anderer Weise geregelt 
werden.

§ 21
Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf 
die Einhaltung dieser Anordnung und anderer Vor-
schriften über den Datenschutz hin. Zu diesem 
Zweck kann er sich in Zweifelsfällen an den Diö-
zesandatenschutzbeauftragten gem. § 16 KDO wen-
den. Er hat insbesondere

1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenver-
arbeitungsprogramme, mit deren Hilfe perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, 
zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über 
Vorhaben der automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrich-
ten,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten tätigen Personen durch geeignete Maßnah-
men mit den Vorschriften dieser Anordnung so-
wie anderer Vorschriften über den Datenschutz 
und mit den jeweiligen besonderen Erfordernis-
sen des Datenschutzes vertraut zu machen.

(2) Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist von 
der verantwortlichen Stelle  eine Übersicht nach § 3 
a Abs. 2 zur Verfügung zu stellen.

(3) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte macht die 
Angaben nach § 3 a Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag 
jedermann in geeigneter Weise verfügbar, der ein be-
rechtigtes Interesse nachweist.

§ 22
Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen 
Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt insbe

sondere fest:

a) den Inhalt der Meldung gemäß § 3a,

b)	 den	Inhalt	der	schriftlichen	Verpflichtungserklä-
rung gemäß § 4 Satz 2, 

c) die technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 6 Satz 1.

d) die Erfüllung der Aufgaben des betrieblichen 
Datenschutzes gemäß § 20 Abs. 9.

§ 23
Schlussbestimmung

Diese Anordnung tritt am 01.03.2014 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Anordnung über den kirchlichen 
Datenschutz – KDO vom 15.10.2003 in der Fassung 
vom 01.02.2013 außer Kraft.

Hildesheim, 21.01.2014

L.S.

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim
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Die Archive der katholischen Kirche dokumentieren das
Wirken der Kirche und erfüllen als Gedächtnis der Kir-
che sowie der Gesellschaft und als Teil ihrer Kulturgü
ter eine wichtige pastorale Funktion. Sie dienen der Er-
forschung der Geschichte der Kirche, ihrer Verwaltung 
und der Rechtssicherung. Im Interesse der geschichtli-
chen Wahrheit werden die kirchlichen Archive nach
Maßgabe dieser Anordnung für eine Nutzung geöffnet.

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt unbeschadet der Bestimmun-
gen des gesamtkirchlichen Rechts für die Archivie-
rung von Unterlagen aller kirchlicher Rechtsträger 
und deren Einrichtungen, unabhängig von ihrer 
Rechtsform, im Gebiet der Diözese, insbesondere der 
Diözese selbst, der Pfarreien, der Kirchengemeinden 
und Kirchenstiftungen, der Verbände von Pfarreien 
und Kirchengemeinden sowie des Diözesancaritas-
verbandes und seiner Gliederungen.

(2) Sofern der Diözesanbischof für die Institute des ge-
weihten Lebens (Ordensinstitute und Säkularinsti-
tute) diözesanen Rechts und die Gesellschaften des 
apostolischen Lebens diözesanen Rechts eine eigene 
Archivordnung in Kraft setzt, sind diese vom Gel-
tungsbereich ausgenommen. 

(3) Diese Anordnung gilt auch für die Archivierung von 
Unterlagen, die kirchliche Archive von anderen als 
den	 anbietungspflichtigen	 Stellen	 oder	 von	 natürli-
chen oder juristischen Personen übernehmen.

§ 2
Verhältnis zu KDO und anderen

 Rechtsvorschriften, Löschungssurrogat

(1) Diese Anordnung ist zugleich eine besondere kirchli-
che Rechtsvorschrift in Bezug auf personenbezogene 
Daten nach § 1 Absatz 3 der Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz (KDO) in der jeweils gel-
tenden Fassung, die den Vorschriften der KDO vor-
geht.

(2) Enthalten besondere kirchliche oder staatliche 
Rechtsvorschriften im Sinne des § 1 Absatz 3 KDO 
im Verhältnis zu dieser Anordnung anders lautende 
Regelungen, so gehen diese den Regelungen dieser 
Anordnung vor, wenn sie einen ausdrücklichen Hin-
weis auf ihren Vorrang enthalten. Fehlt ein solcher 
Hinweis, gelten die Regelungen dieser Anordnung, 
soweit der Ortsordinarius nicht eine abweichende 
Entscheidung trifft.

(3) Die ordnungsgemäße Archivierung von gemäß § 6 
Absatz 5 Satz 1 anzubietenden und zu übergebenden 
Unterlagen ersetzt die nach der KDO oder anderen 
kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften er-
forderliche Löschung, wenn die Archivierung so 
erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Betroffenen 
oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Kirchliche Archive im Sinne dieser Anordnung sind 
alle Archive, die von den in § 1 Absatz 1 genannten 
Stellen unterhalten werden und die mit der Archivie-
rung von in erster Linie dort entstandenen Unterlagen 
sowie der Unterlagen ihrer Rechtsvorgänger betraut 
sind. Sie sind als „historische Archive“ im Sinne des 
can. 491 § 2 CIC zu verstehen.

(2) Unterlagen im Sinne dieser Anordnung sind analog 
oder digital vorliegende Urkunden, Amtsbücher, Ak-
ten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Karteien, 
Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- 
und Tondokumente sowie sonstige Aufzeichnungen 
unabhängig von ihrer Speicherungsform sowie alle 
Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für Erhal-
tung, Verständnis und Nutzung dieser Informationen 
notwendig sind.

(3) Archivgut sind alle in das Archiv übernommenen ar-
chivwürdigen Unterlagen.

(4) Archivwürdig sind Unterlagen, die das Wirken der 
Kirche dokumentieren, der Rechtssicherung dienen 
oder von bleibendem Wert für Wissenschaft, For-
schung oder die kirchliche Bildungsarbeit sind.
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(5) Archivierung beinhaltet die Erfassung, Bewertung 
und Übernahme von Unterlagen sowie die sachge-
mäße Verwahrung, Ergänzung, Sicherung, Erhal-
tung, Instandsetzung, Erschließung (Ordnung und 
Verzeichnung), Erforschung, Veröffentlichung von 
Archivgut und dessen Bereitstellung für die Nut-
zung.

(6)	 Anbietungspflichtige	Stelle	 ist	 innerhalb	der	 in	§	1	
Absatz 1 genannten Einrichtungen und Rechtsträger 
jeweils die für die Anbietung zuständige Organisati-
onseinheit.

§ 4
Archivierungspflicht

(1)	 Alle	in	§	1	Absatz	1	genannten	Stellen	sind	verpflich-
tet, ihre Unterlagen zu archivieren.

(2)	 Sie	erfüllen	diese	Archivierungspflicht	durch

1. Errichtung und Unterhalt eigener Archive oder 
Übertragung auf eine für Archivierungszwecke 
geschaffene Gemeinschaftseinrichtung oder

2. Übergabe ihres Archivgutes zur Archivierung an 
das Diözesanarchiv oder nach Maßgabe von § 
12 Absatz 2 an ein anderes kirchliches Archiv.

§ 5
Aufgaben der kirchlichen Archive

(1) Die Archive archivieren Unterlagen aus ihrem jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich.

(2) Die Archive können auch Archivgut von anderen 
Stellen oder von natürlichen oder juristischen Perso-
nen übernehmen, an dessen Archivierung ein kirchli-
ches Interesse besteht.

(3) Die Archive können Sammlungen anlegen, soweit 
dies in Ergänzung der archivierten Unterlagen der 
Dokumentation kirchlicher Tätigkeit dient.

(4) Die Archive leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch Publikati-
onen und Ausstellungen, durch Anleitung zur Arbeit 
mit Archivgut und durch Zusammenarbeit mit Ein-
richtungen der Bildung und der Wissenschaft sowie 
den Medien.

§ 6
Anbietung und Übernahme

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Stellen haben den zu-
ständigen kirchlichen Archiven unaufgefordert alle 
Unterlagen zur Übernahme anzubieten, die sie zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen. Die 
Entscheidung, wann Unterlagen zur Erfüllung der 
Aufgaben nicht mehr benötigt werden, liegt nach 
Maßgabe	von	Absatz	2	bei	der	anbietungspflichtigen	
Stelle. Die Anbietung erfolgt grundsätzlich nach Ab-
lauf der geltenden kirchlichen oder staatlichen Auf-
bewahrungsfristen.

(2) Alle Unterlagen sind spätestens 30 Jahre nach ihrer 
Entstehung beziehungsweise nach Schließung der 
Akte oder Erledigung des Geschäftsvorfalls dem zu-
ständigen Archiv anzubieten, sofern kirchliche oder 
staatliche Rechtsvorschriften keine längeren Aufbe-
wahrungsfristen	bei	den	anbietungspflichtigen	Stel-
len vorsehen.

(3) Elektronische Unterlagen, die einer laufenden Aktu-
alisierung unterliegen, sind in bestimmten Abstän-
den ebenfalls zur Archivierung anzubieten.

(4) Den zuständigen Archiven ist auf Verlangen zur 
Feststellung der Archivwürdigkeit Einsicht in die 
Unterlagen, die dazu gehörigen Hilfsmittel sowie die 
ergänzenden Daten, die für das Verständnis dieser 
Information und deren Nutzung notwendig sind, zu 
gewähren.

(5) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen 
mit personenbezogenen Daten, die aufgrund  daten-
schutzrechtlicher oder vergleichbarer Bestimmun-
gen gelöscht werden müssten oder gelöscht werden 
könnten; Unterlagen mit personenbezogenen Daten, 
deren Speicherung bereits unzulässig war, sind be-
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sonders zu kennzeichnen. Für alle Unterlagen mit 
personenbezogenen Daten gelten besondere Siche-
rungsverpflichtungen,	insbesondere	im	Hinblick	auf	
§ 7 Absatz 2, § 8 Absatz 3 und Absatz 6 sowie § 9 
Absatz 3. In diesem Fall ersetzt die Archivierung die 
sonst erforderliche Löschung.

(6) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen, 
die im Rahmen einer seelsorglichen Tätigkeit oder 
Beratung entstanden sind. Anzubieten und zu über-
geben sind ferner Unterlagen, die als vertraulich oder 
geheim	eingestuft	sind.	Die	Verpflichtung	zur	Wah-
rung des Beichtgeheimnisses oder anderer gesetzli-
cher	Geheimhaltungspflichten	bleiben	unberührt.

(7) Die Archive legen die Modalitäten der Anbietung 
von Unterlagen im Einvernehmen mit den anbie-
tungspflichtigen	Stellen	fest.

(8) Über die Archivwürdigkeit entscheidet das zuständi-
ge Archiv unter Zugrundelegung fachlicher Kriterien 
nach Anhörung der anbietenden Stelle. Als archiv-
würdig bewertete Unterlagen werden innerhalb eines 
Jahres dem Archiv übergeben.

(9) Wird über angebotene Unterlagen nicht innerhalb ei-
nes Jahres vom zuständigen Archiv entschieden, ent-
fällt	 die	Verpflichtung	zur	weiteren	Aufbewahrung.	
Dem Anbieter obliegt es, ebenso wie im Fall von 
nicht archivwürdigen Unterlagen, die Unterlagen da-
tenschutzgerecht zu entsorgen, wenn die einschlägi-
gen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und we-
der andere Rechtsvorschriften noch schutzwürdige 
Belange Betroffener entgegenstehen.

§ 7
Verwahrung und Sicherung

(1) Archivgut ist unveräußerlich. Die Möglichkeit zur 
Abgabe von Archivgut an andere kirchliche oder öf-
fentliche Archive bleibt davon unberührt.

(2) Archivgut ist auf Dauer zu erhalten und in jeder Hin-
sicht sicher zu verwahren. Die Archive haben geeig-
nete technische und organisatorische Maßnahmen 

zur Sicherung zu ergreifen. Für Unterlagen, die per-
sonenbezogene Daten enthalten oder einem beson-
deren gesetzlichen Geheimnisschutz unterliegen, gilt 
dies in besonderem Maße. Das Archivgut ist insbe-
sondere vor unbefugtem Zugriff zu schützen und in 
Räumen zu verwahren, die den fachlichen Anforde-
rungen entsprechen. 

(3) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung unzuläs-
sig gespeicherter personenbezogener Daten bleiben 
unberührt. Bei mehreren Betroffenen müssen alle 
Betroffenen einer Löschung zustimmen.Bestreitet 
ein Betroffener die Richtigkeit personenbezogener 
Daten im Archivgut und wird die Unrichtigkeit fest-
gestellt, hat er einen Berichtigungsanspruch.

(4) Eine Unterbringung in nichtkirchlichen (wie staat-
lichen, kommunalen oder privaten) Räumen ist nur 
nach Maßgabe von § 12 Absatz 2 zulässig.

(5) Archivgut ist in seiner Entstehungsform zu erhal-
ten, sofern dem keine archivfachlichen Belange 
entgegenstehen. Es ist nach archivfachlichen Er-
kenntnissen zu bearbeiten. In besonders begründeten 
Einzelfällen können die Archive Unterlagen, die als 
Archivgut übernommen wurden und deren Archiv-
würdigkeit nicht mehr gegeben ist, vernichten, wenn 
kirchliche Interessen oder schutzwürdige Interessen 
Betroffener nicht entgegenstehen.

§ 8
Nutzung

(1) Die Nutzung von Archivgut erfolgt nach Maßgabe 
dieser Anordnung und der auf ihrer Grundlage zu 
erlassenden Benutzungsordnung, soweit aufgrund 
anderer Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt 
wird.

(2)	 Die	 Nutzung	 kann	 an	Auflagen	 gebunden	 werden.	
Ein Anspruch auf eine bestimmte Form der Nutzung 
besteht nicht.

(3) Die Nutzung ist ganz oder für Teile des Archivguts 
zu versagen, wenn
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1. schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter, 
auch unter Berücksichtigung von § 9 Absatz 3, 
beeinträchtigt werden könnten,

2. der Erhaltungszustand des Archivguts eine Nut-
zung nicht zulässt,

3. eine Vorschrift über Geheimhaltung verletzt 
würde,

4. ein nicht vertretbarer Aufwand entstehen würde 
oder

5. Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl 
der Kirche gefährdet würde.

(4) Gesetzliche Zugangsrechte und Vereinbarungen mit 
Eigentümern privaten Archivguts bleiben unberührt.

(5) Betroffenen ist auf Antrag nach Maßgabe des kirch-
lichen Rechts (can. 487 § 2 und can. 491 § 3 CIC, § 
13 KDO) und von Absatz 2 aus dem Archivgut Aus-
kunft zu erteilen oder Einsicht in dieses zu gewähren, 
soweit es sich auf ihre Person bezieht. Die Entschei-
dung hierüber trifft das zuständige Archiv.

(6) Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und 
Rechtsnachfolger haben das Recht, Archivgut, das 
aus ihren Unterlagen gebildet wurde, zu nutzen. Dies 
gilt nicht für personenbezogene Daten, die aufgrund 
einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht 
werden müssen.

(7)	 Nutzerinnen	und	Nutzer	sind	verpflichtet,	von	einem	
Druckwerk bzw. einer elektronischen Publikation im 
Sinne von § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die Deut-
sche Nationalbibliothek in der jeweils geltenden 
Fassung, das unter wesentlicher Verwendung von 
Archivgut verfasst oder erstellt wurde, nach Erschei-
nen dem zuständigen Archiv unaufgefordert ein Be-
legexemplar unentgeltlich abzuliefern.

§ 9
Schutzfristen

(1) Die Schutzfristen werden ab dem Schlussdatum der 
jeweiligen Archivalieneinheit berechnet.

(2) Die Nutzung von Archivgut, für das nachfolgend 
keine spezielle Regelung getroffen ist, ist zulässig 
nach Ablauf einer Schutzfrist von 40 Jahren.

(3) Für Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestim-
mung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf eine 
oder mehrere natürliche Personen bezieht (personen-
bezogenes Archivgut), beträgt die Schutzfrist eben-
falls 40 Jahre. Sie endet jedoch nicht vor Ablauf von

1. 30 Jahren nach dem Tod der betroffenen Person 
oder der Letztverstorbenen von mehreren Perso-
nen, deren Todesjahr dem Archiv bekannt ist,

2. 120 Jahren nach der Geburt der betroffenen 
Person oder der Geburt der Letztgeborenen von 
mehreren Personen, deren Todesjahr dem Archiv 
nicht bekannt ist,

3. 70 Jahren nach Entstehung der Unterlagen, wenn 
weder das Todes- noch das Geburtsjahr der be-
troffenen Person oder einer der betroffenen Per-
sonen dem Archiv bekannt sind.

(4) Für Archivgut, das besonderen kirchlichen oder 
staatlichen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt, 
beträgt die Schutzfrist 60 Jahre.

(5)	 Für	 bischöfliche	Amtsakten	 und	 Nachlässe	 beträgt	
die Schutzfrist 60 Jahre.

(6) Die Schutzfristen gelten nicht für solche Unterlagen, 
die bereits veröffentlicht wurden bzw. schon bei ihrer 
Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der 
Öffentlichkeit zugänglich waren.

(7) Für personenbezogenes Archivgut betreffend Amts-
träger in Ausübung ihrer Ämter sowie Personen der 
Zeitgeschichte gelten die Schutzfristen gemäß Ab-
satz 3 nur, sofern deren Privatsphäre betroffen ist.

(8) Die Schutzfristen gelten auch für die Nutzung durch 
kirchliche Stellen, sofern es sich nicht um die ablie-
fernde Stelle handelt.
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§ 10
Verkürzung von Schutzfristen

(1) Die Nutzung von Archivgut, das noch Schutzfristen 
unterliegt, kann in besonders begründeten Fällen auf 
Antrag durch den Ortsordinarius genehmigt werden, 
wenn

1. bei personenbezogenem Archivgut die Betroffe-
nen schriftlich in die Nutzung eingewilligt ha-
ben, oder

2. die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen 
Zwecken oder zur Wahrnehmung rechtlichen In-
teresses erfolgt und dabei sichergestellt ist, dass 
schutzwürdige Belange Betroffener nicht beein-
trächtigt werden, oder

3. dies im überwiegenden kirchlichen Interesse 
liegt.

 Bei Unterlagen mit personenbezogenen Daten, deren 
Speicherung unzulässig war, ist eine Verkürzung von 
Schutzfristen unzulässig.

(2) Anträge auf Verkürzung von Schutzfristen sind über 
das zuständige Archiv an den Ortsordinarius zu 
richten. Die Vorprüfung des Antrags übernimmt die 
Leitung des Diözesanarchivs, die ihrerseits Sachver-
ständige beiziehen kann. Die Entscheidung des Orts-
ordinarius wird dem Antragsteller durch das Archiv 
mitgeteilt.

(3) Einmal zugänglich gemachtes Archivgut ist auf be-
gründeten Antrag unter Berücksichtigung der Vo-
raussetzungen von Absatz 1 auch anderen Wissen-
schaftlern zugänglich zu machen.

§ 11
Veröffentlichung

Die Archive sind berechtigt, Archivgut sowie die dazu-
gehörigen Findmittel unter Wahrung der schutzwürdigen
Belange Betroffener und der Rechte Dritter zu ver-
öffentlichen. § 8 Absatz 3, § 9 und § 10 gelten entspre-
chend.

§ 12
Das Diözesanarchiv

(1) Das Diözesanarchiv archiviert das Archivgut der 
(Erz-)Bischöflichen	Kurie	sowie	der	in	§	1	genann-
ten Stellen, die ihr Archivgut an das Diözesanarchiv 
übergeben haben.

(2) Das Diözesanarchiv nimmt die Aufsicht des Diöze-
sanbischofs über alle gemäß § 1 Absatz 1 zugeord-
neten kirchlichen Archive wahr. Im Rahmen dieser 
Fachaufsicht prüft oder veranlasst es die Prüfung der 
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Archivie-
rungsmaßnahmen (Art und Weise der Aufgabenerfül-
lung) und koordiniert im Rahmen der Geschäftsver-
teilung die erforderliche Einbindung weiterer Orga-
nisationseinheiten. Insbesondere bei Entscheidungen 
über die Unterbringung des Archivs, die Übergabe 
an ein anderes kirchliches Archiv, die Abgabe von 
Archivgut sowie bei größeren Ordnungs- und Ver-
zeichnungsarbeiten und der Beauftragung ehrenamt-
licher Personen ist das Diözesanarchiv gutachtlich 
hinzuzuziehen. Das Diözesanarchiv entscheidet, 
welche Instrumente der Fachaufsicht es einsetzt.

(3) Das Diözesanarchiv wirkt bei der Festlegung von in 
der Kurie bzw. in der (Erz-) Diözese gültigen Aus-
tauschformen zur Archivierung elektronischer Do-
kumente mit.

(4) Im Rahmen seiner Zuständigkeit berät das Diözesan-
archiv die kirchliche Verwaltung bei der Verwaltung, 
Aufbewahrung und Sicherung ihrer Unterlagen.

(5) Innerhalb des Bistumsgebiets berät das Diözesan-
archiv nach dem Belegenheitsprinzip in Fragen der 
Archivierung auch alle kirchlichen Archive, die nicht 
in den Geltungsbereich dieser Anordnung fallen.

(6) Das Diözesanarchiv nimmt Aufgaben im Rahmen 
der archivarischen Aus- und Fortbildung wahr.
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§ 13
Andere kirchliche Archive

(1) Andere kirchliche Archive sind die Archive der in § 
1 Absatz 1 genannten Stellen mit Ausnahme des Di-
özesanarchivs. Sie archivieren ihr Archivgut in eige-
ner Zuständigkeit.

(2) Die anderen Archive unterstehen der Fachaufsicht 
des Diözesanbischofs, die durch das Diözesanarchiv 
wahrgenommen wird.

(3) Unter größtmöglicher Gewährleistung der Anforde-
rungen dieser Anordnung können im Hinblick auf 
die Verhältnismäßigkeit des Aufwands gesonderte 
technische und organisatorische Maßnahmen nach 
§ 14 Nr. 2 geregelt werden. Die Sicherung von Un-
terlagen, die personenbezogene Daten enthalten oder 
einem besonderen gesetzlichen Geheimnisschutz un-
terliegen, muss dabei in vollem Umfang gewährleis-
tet bleiben.

§ 14
Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Anordnung erforderlichen
Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt insbesondere
fest:

1. Einzelheiten der Sicherung und Veröffentlichung so-
wie Nutzung des Archivguts einschließlich der für 
die Nutzung zu erhebenden Gebühren und Auslagen,

2. die gesonderten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß § 13 Absatz 3.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 01.03.2014 in Kraft. Gleich-
zeitig treten die „Anordnung über die Sicherung und
Nutzung der Archive der katholischen Kirche“ (Kirch-
licher Anzeiger für das Bistum Hildesheim Nr. 26, 12. 
Dezember 1988) und die „Richtlinien der Deutschen 

Einheitlicher Wahlzeitraum für die Wahl
der Mitarbeitervertretungen in der 
Diözese Hildesheim im Jahre 2014

Die nächsten regelmäßigen Wahlen zur Mitarbeiterver-
tretung	im	Bistum	Hildesheim	finden	im	Jahre	2014	statt
(vgl. § 13 der Mitarbeitervertretungsordnung für das 
Bistums Hildesheim – MAVO – in der Fassung vom 15.
August 2011).

Bischof Norbert Trelle hat festgelegt, dass für die Wahl
im Jahre 2014 die Zeit vom 1. März bis 31. Juni 2014 der
einheitliche Wahlzeitraum ist.

Hildesheim, den 11. Februar 2014

Prälat Dr. Werner Schreer
Generalvikar 

Bischofskonferenz für die Erhaltung und Verwaltung der 
Kirchlichen Archive in Deutschland“ (Kirchlicher An-
zeiger für das Bistum Hildesheim Nr. 6, 10. März 1970)
außer Kraft.

Hildesheim, den 24.01.2014

L.S.

† Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim



KIRCHLICHER ANZEIGER FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM NR. 3/2014 | 111



   |   KIRCHLICHER ANZEIGER FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM NR. 3/2014

Bischöfliches Generalvikariat, Domhof 18-21, 31134 Hildesheim


